
SOMMER MENÜ 2026 
  

 

VORSPEISE 

 

THUNFISCH-SASHIMI „A LA NIÇOISE“ 

GEBEIZTES EIGELB, ROMANA, BUNTE TOMATEN, 

STANGENBOHNEN, SARDELLE, OLIVE, AIOLI 

*** 

MARINIERTE WASSERMELONE & FETACREME 

PINIENKERNE, OREGANO, OLIVENÖL-STAUB, RUCOLA, ROTE ZWIEBEL, YUZU 

*** 

CARPACCIO VOM RINDERFILET 

SCHWARZER TRÜFFEL, 6 JAHRE IM AKAZIENFASS GEREIFTER BALSAMICO, 

PARMESAN, RUCOLA 

 

ZWISCHENGANG 

 

„HOIZ STYLE” - TAN TAN SALAT  

SWEET & SPICY BEEF, ROMANABLÄTTER, CHILI, KATSUOBUSHI-MAJO, 

KORIANDER, SESAM, KIZAMI-NORI 

*** 

FRISCHE TAGLIATELLE - SCHWARZER TRÜFFEL - PARMESAN 

HAUSGEMACHTE TRÜFFELBUTTER, BRENNESSEL-PARANUSS-PESTO 

 

HAUPTGANG 

 

FRANZÖSISCHE MAISHÄHNCHENBRUST 

PFIFFERLINGE, SHIITAKE, JUNGER LAUCH, SAUCE VIN JAUNE 

*** 

NORDSEE-SCHOLLE „À LA MEUNIÈRE“ 

ZITRONEN-KAPERN-NUSSBUTTER, FENCHEL-GURKENSALAT, DILL, JOGHURT, MANDELN 

*** 

PORREE IN DER ASCHE GEGART VEGAN 

HASELNUSS, GERÖSTETE KRÄUERSEITLINGE, SELLERIE-AIOLI,  

PUMPERNICKEL, CURRY-REISCHIP 

*** 

„STEAK AU POIVRE“ 

FILET VOM CHIEMGAUER WEIDEOCHSEN, KNUSSPRIGE STREICHHOLZ-KARTOFFELN, 

PFEFFER-COGNAC-RAHMSAUCE, SALAT VON GRÜNEN BOHNEN 

(Aufpreis im Menü 12,50 €) 

 

DESSERT 

 

SCHOKOLADEN-SALZKARAMELL-TARTE & CRÈME FRAÎCHE 

*** 

ERDBEER-TARTELETTE 

2´ERLEI JOGHURT, RHABARBER, KNALLBRAUSE, KNUSPRIGER HONIG 

*** 

TONKABOHNEN-CRÈME BRÛLÉE 

SORBET VON KORSISCHEN CLEMENTINEN, MANDEL 
 

4 Gänge: 80,- € / 3 Gänge: 65,- € 
 

WIR BITTEN SIE UM EINE AUSWAHL VON MAX. 3 HAUPTGERICHTEN 

 

 

Gerne servieren wir Ihnen ohne Aufpreis gemischte Vor- und Nachspeisenplatten,  

sodass Ihnen die Auswahl der Speisen erleichtert wird und garantiert für jeden etwas dabei ist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNSERE OPTIONALEN „HOIZ - RUND UM SORGLOS“ ANGEBOTE 
 

 

 

„Kleine“ Getränkepauschale zum Menü für 60,00 € pro Person 

 

Getränkepauschale ohne Longdrinks 

 

5 Stunden: 

Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, Bier, Rot- und Weißwein unserer Wahl 

 

 

 

*** 

 

 

„Große“ Getränkepauschale zum Menü für 85,00 € pro Person 

 

Getränkepauschale mit Longdrinks  

 

5 Stunden: 

Alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee, Bier, Rot- und Weißwein unserer Wahl, Longdrinks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den folgenden Seiten. 

  



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Neo-Brasserie HOIZ 

 

Hartwig Friedrich Gastro GmbH 

Schatzlgasse 16 

82335 Berg  

 

 

1. Vertragspartner 

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für die Vertragsverhältnisse zwischen der 

Hartwig Friedrich Gastro GmbH und ihren Vertragspartnern/ Kunden. 

 

2. Vertrag 

Verträge zwischen Hartwig Friedrich Gastro GmbH und ihren Kunden entstehen durch: 

- Annahme eines schriftlichen Angebotes 

- schriftlicher Vertrag 

- das gesprochene Wort 

 

3. Rücktritt vom Vertrag / von der Buchung 

Ein Rücktritt seitens des Kunden ist möglich, jedoch werden Stornokosten wie folgt berechnet: 

Rücktritt >= 21 Tage vor der Veranstaltung: 20 % der vereinbarten Gage 

Rücktritt <= 20 Tage vor der Veranstaltung: 50 % der vereinbarten Gage 

Rücktritt <= 10 Tage vor der Veranstaltung: 100 % der vereinbarten Gage 

Im Falle einer geringeren Gästeanzahl als bis 24 Stunden vor der Veranstaltung kommuniziert, ist eine 

Person stornofrei – weitere Personen werden mit 100 % in Rechnung gestellt. 

 

Ausnahmen: 

Sollte es nach Absagen einer Veranstaltung durch den Kunden zu einem Ersatzauftrag an einem 

anderen Termin kommen, ist es der Hartwig Friedrich Gastro GmbH überlassen, diesen 

wahrzunehmen oder die Kosten einzufordern. 

 

Ein Rücktritt seitens der Hartwig Friedrich Gastro GmbH ist möglich durch: 

technisch bedingte Ausfälle, Krankheit, Unfall, Tod oder andere wichtige Gründe. 

In diesem Falle wird durch die Hartwig Friedrich Gastro GmbH Ersatz zu gleichen Konditionen wie 

vereinbart gestellt.  

 

Sollte dies nicht möglich sein, ist auch ein Rücktritt vom Vertrag seitens des Kunden möglich. Ein 

solcher Rücktritt hat so frühzeitig wie möglich fernmündlich oder schriftlich zu erfolgen. 

 

4. Haftung 

Für Personen- und Sachschäden während einer Veranstaltung haftet ausschließlich der 

Veranstalter, soweit der Schaden nicht durch grobfahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten durch 

die Hartwig Friedrich Gastro GmbH verursacht worden ist. 

 

Für Schäden an Equipment und Musikdatenträgern von der Hartwig Friedrich Gastro GmbH, die, 

während einer Veranstaltung durch Gäste verursacht werden, haftet der Veranstalter. Sofern der 

Hartwig Friedrich Gastro GmbH durch nicht von ihr zu verantwortende Umstände und äußere 

Einflüsse (höhere Gewalt, Naturkatastrophen, behördliche Anordnung, Betriebsstörungen beim 

Veranstalter, Stromausfall- oder Stromschwankungen etc.) die vereinbarten Leistungen nicht 

erbringen kann, hat der Kunde kein Recht auf Rücktritt vom Vertrag, auf Zurückhaltung einer 

Zahlung und keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

 

 

 

 

 

 



5. Zahlungen 

Zahlungen sind ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen nach Veranstaltung und ausschließlich an die 

Hartwig Friedrich Gastro GmbH vorzunehmen. Folgende Zahlungsarten werden akzeptiert: 

a) Barzahlung vor / während / am unmittelbaren Ende einer Veranstaltung in Bar oder mit 

Kreditkarte (ausschließlich EC, Master Card und Visa Card und American Express) 

b) Überweisung im Voraus auf ein von der Hartwig Friedrich Gastro GmbH genanntes Konto 

unmittelbar nach Rechnungseingang. 

c) Ausnahmen werden schriftlich geregelt. 

d) Schecks oder ähnliches werden nicht akzeptiert 

 

6. GEMA-Gebühren 

Alle anfälligen Gebühren für die GEMA werden vom Veranstalter getragen und direkt an die GEMA 

abgeführt. 

 

7. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Starnberg 

 

8. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 

Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des 

Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 

wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen 

beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 

gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. § 139 BGB findet keine 

Anwendung. 


